
GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: BV/2012/152

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 11.09.2012
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-401

Beratungsfolge Termin Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales 17.10.2012 öffentlich
Verwaltungsausschuss 06.11.2012 nicht öffentlich
Rat der Gemeinde 20.11.2012 öffentlich

Jugendbeteiligung
hier: Antrag auf Bildung eines Jugendrates

Es wird auf die Beschlussvorlage BV/2012/080 verwiesen, die im letzten AJuFaSo am
18.06.2012 unter TOP 7 vorgelegt wurde. Es ging um die Jugendbeteiligung in der Ge-
meinde Bad Zwischenahn. Es wurde u. a. die Fortführung der Jugendforen beschlossen
und der Antrag der SPD-Fraktion vom 21.04.2012 zur Bildung eines Jugendrates vorge-
stellt. Der Antrag auf Bildung eines Jugendrates wurde in der Sitzung mehrheitlich nicht
befürwortet.

Im weiteren Beratungsverlauf der Gremien hat der VA am 26.06.2012 beschlossen, den
Antrag der SPD zur Bildung eines Jugendrates erneut dem Ausschuss für Jugend, Familie
und Soziales zur Beratung vorzulegen. Es wurde die Möglichkeit erörtert, in einem künfti-
gen Verfahren der Berufung von Jugendratsmitgliedern, dies nicht ausschließlich auf Inter-
essierte aus den Parteijugendorganisationen zu beschränken, sondern das Verfahren ins-
gesamt für weitere Jugendliche (z. B. aus Sportvereinen, kirchlichen Jugendorganisationen,
DLRG usw.) zu öffnen.

Bevor hierüber verwaltungsseitig weitere Überlegungen angestellt werden (Satzungsent-
wurf, Berufungsverfahren, usw.), sollte zunächst im Fachausschuss erörtert werden, wie
weiter verfahren werden soll. Parallel dazu werden die weiteren Jugendforen durchgeführt.
Es besteht die Hoffnung, dass sich von den Teilnehmern Jugendliche bereit erklären, an
anschließenden Projektarbeiten mit der Jugendpflege zusammen zu arbeiten.

Es ist auch zu bedenken, dass in der Verwaltung keine weiteren personellen Kapazitäten,
einen Jugendrat zu begleiten, bestehen. Er sollte sich somit, wenn er eingerichtet wird, zum
Großteil selbst verwalten können.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Jugendbeteiligung stehen 3.000,00 € für Sachkosten bei der HH-Stelle
36.2.50.02.427126 zur Verfügung.


